
Bürgerschützenverein Birten e.V. 
1ter Vorsitzender Frank Verholen, Rheinberger Str.21, 46509 Xanten

  

Birten, den 20.02.2017

Anhang zur geplanten Satzungsänderung für die Jahreshauptversammlung 10.03.2017:

Hinweis: Die Formulierungen sind vorbehaltlich der rechtlichen Prüfung. 

§4 
Alt: Jährlich, möglichst im IV, Quartal, ist die ordentliche Mitgliederversammlung 
(Generalversammlung) einzuberufen. […]
Neu: Jährlich, möglichst im I. Quartal, ist die ordentliche Mitgliederversammlung 
(Generalversammlung) einzuberufen […]

Alt: Zur Mitgliederversammlung ist mindestens eine Woche vorher […]
Neu: Zur Mitgliederversammlung ist mindestens 10 Tage vorher […]

§8
Alt: […] Der Verein wird von zwei Vorstandsmitgliedern gemeinschaftlich vertreten; der Vorsitzende 
ist allein zur Vertretung berechtigt. […] 
Neu: […]Der Verein wird von zwei Vorstandsmitgliedern gemeinschaftlich vertreten; der Vorsitzende 
ist allein zur Vertretung berechtigt, außer beim Abschluss von Verträgen, Kontoeinrichtungen, 
Kreditaufnahmen und Gerichtsangelegenheiten. In diesen Fällen vertritt neben dem Vorsitzenden 
mindestens ein weiteres Vorstandsmitglied den Verein. […]

§11a
Alt: Der König / Königin muss spätestens am Abend der letzten Versammlung vor dem Königschießen 
Mitglied des Bürgerschützenvereins oder der St. Viktor-Bruderschaft sein.
Neu: […] Mitglied des Bürgerschützenvereins sein.

§11b
Alt: Die Mitglieder des Throns müssen vor dem Antreten zum Preis- und Königsschießen Mitglied des 
Bürgerschützenvereins sein
Neu: Am Tag des Krönungsballs muss von den Thronpaaren mindestens eine Person Mitglied des 
Bürgerschützenvereins sein

§11c



Alt: Nach Beendigung des Regentschaftsjahres kann der König […]
Neu: Nach Beendigung der Regentschaft kann der König […]

§13
Alt: Die von der Mitgliederversammlung zu wählenden Kassenprüfer (Amtszeit 1 Jahr) […]
Neu: Die von der Mitgliederversammlung zu wählenden Kassenprüfer (Amtszeit 2 Jahre) […]


